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Magistrat 
 

Dezernat:  I 

Fachdienst : 20.1 - Haushalts- und Finanzangelegenheiten  

Sachbearbeiter/in:  Kauffmann, Bernd und Preis, Theobald  

  

Beratende Gremien:  Magistrat 
Haupt- und Finanzausschuss 
Stadtverordnetenversammlung Marburg 

Finanzplan 2007 bis 2011  

Der Magistrat wird gebeten, zu beschließen: 
 

Gemäß § 101 Abs. 4 HGO wird der beiliegende Finanzplan 2007 bis 2011 der 
Universitätsstadt Marburg beschlossen und in den Haushaltsplan 2008 aufgenommen. 

 
Der Stadtverordnetenversammlung ist von diesem Beschluss Kenntnis zu geben. 

 
Begründung  

 
Nach § 101 Abs. 4 HGO ist es die Aufgabe des Magistrats, die Finanzplanung für die 
Haushaltsjahre 2007 bis 2011 zu erstellen und diese als Anlage dem Haushaltsplan 2008 
beizufügen. 
 
Durch die umfangreichen Änderungen zur 2. Lesung des Haushaltsplanes 2008, der durch die 
Stadtverordnetenversammlung am 14. Dezember 2007 beschlossen wurde, musste auch die 
Finanzplanung an die geänderten Rahmenbedingungen angepasst werden.  
 
Die dem Finanzplan zu Grunde gelegten Annahmen sind den entsprechenden Erläuterungen 
zu entnehmen, die als Anlage beigefügt sind. Gegenüber den Annahmen der bisherigen 
Finanzplanung (Entwurf des Haushaltsplanes 2008) hat sich im Wesentlichen nichts verändert. 
Jedoch ist zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes 2009 bedingt durch das hohe 
Investitionsvolumen eine Rücklagenentnahme von rd. 5 Mio. € erforderlich, um eine 
Kreditaufnahme vom Kapitalmarkt zu vermeiden.  
 
 
 
 
Egon Vaupel / Oberbürgermeister  


